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FAQ
Muss man ein E-Rezept nutzen? 

Ab dem 1. Januar 2024 sind sowohl Ärzte als auch Patienten verpflichtet,  
das eRezept bei der Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln  

zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung zu nutzen.  
Ausnahmen: Ersatzverfahren bei Säuglingen ohne eGK oder Ausfall der IT

Wie lange bleibt ein eRezept gespeichert?
100 Tage nach dem Einlösen wird das eRezept laut gematik (Nationale Agentur  

für Digitale Medizin) automatisch gelöscht. Wird ein Rezept nicht eingelöst,  
wird es zehn Tage nach Ablauf der Rezeptgültigkeit  

(bei Kassenrezepten: 28 Kalendertage nach Ausstellung) automatisch gelöscht.

Können auch Privatversicherte das eRezept nutzen?
Die technische Infrastruktur befindet sich von seiten der PKV noch im Aufbau.

Fragen Sie bei Ihrer Versicherung nach, ob diese die Möglichkeit schon geschaffen hat. 
Um sich ein eRezept ausstellen zu lassen, werden Sie zwei Apps benötigen:

die eRezept-App der gematik & eine App Ihrer privaten Krankenversicherung

     Weitere Informationen unter: www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de

Was ist das? Wie funktioniert das?  
Das Rezept wird nicht mehr auf „rotes Papier“ ausgedruckt,  
sondern von der Praxis auf dem eRezept-Server hinterlegt.  

Patientinnen & Patienten können das eRezept in der Apotheke direkt  
mit ihrer Gesundheitskarte (eGK) einlösen. Eine PIN ist hierfür nicht erforderlich. 

Die Apotheke steckt die eGK in ein Lesegerät, verbindet sich  
mit dem eRezept-Server und gibt das verordnete Medikament aus.


